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I I -1"116 der Beilagen zu den Stenographischen Pwtokollen 

des Nationalrates XV, GcsetzgebU!;~:l5periodc 

Republik Österreich 
I 

A 1014 Wien, Ba!!hauspfatz 2 
TeL (0222) 6615/0 DER BUNDESKANZLER 

Zlo3530100/28-±II/4/80 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 
Anton Ben y a 

Parlament 

9w Dezember 1980 

~<ftt lAB 

"i980 'Q12~ 1 0 
zu '1 711J 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dro STEGERg PETER 9 DroSTIX 

haben am 90 Oktober 1980 unter der Nro 777/J an die Bundes­
regierung eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 
Nachteile durch die Beschwerdeführung bei der Volksanwalt­
schaft gerichtet v welche folgenden Wortlaut hat~ 

"10 In welchen Ressorts wurde bis zur Stunde durch einen 
entsprechenden Erlaß dafür Sorge getragen g daß Vorkommnisse 
wie die oben aus dem Dritten Bericht der Volksanwaltschaft 
wiedergegebenen künftig tunlichst unterbleiben? 

20 Wie ist der Wortlaut der bisher herausgegebenen Erlässe? 

30 Bis wann kann damit gerechnet werden p daß das in Rede 
stehende Problem in sämtlichen Ressorts erlaßmäßig " 
geregelt ist?t9 

Ich beehre mich g diese Anfrage namens der Bundesregierung 
wie folgt zu beantworteno 

Einleitend möchte ich feststellen, daß die Bundesregierung 
den im Dritten Bericht der Volksanwaltschaft sowie in der 
Einleitung zur gegenständlichen Anfrage zum Ausdruck ge­
kommenen Grundsatz teilt, daß keinem Staatsbürger, der 
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bei der Volksanwaltschaft eine seiner Meinung nach begründete 
und nach der Rechtslage erlaubte Beschwerde vorbringt~ 
daraus ein Nachteil erwächsto Allerdings ist dabei folgendes 

zu bedenken.. Die Volksanwal tschaft muß Z'Ltr Erledigu.ng der 
an sie gerichteten Beschwerden die Unterstützung der von 
der Beschwerdeführung betroffenen Behörden und Ressorts 
in nicht unerheblichem Ausmaß in Anspruch nehmeuo 
,In manchen Fällen wird die Behörde 0 um dem UnterstUtzungs= 
ansuchen der Volksanwaltschaft entsprechen zu können 9 mit 
dem Beschwerdeführer in Kontakt treten müsseno Es wird 
in jedem Einzelfall zu beurteilen sein p ob das Unterstützungs­
interesse der Volksanwaltschaft das Interesse des Beschwerde­
führers, von der Behörde über den Beschwerdegegenstand 
nicht kontaktiert zu werden p überwiegt oder nichto Sicherlich 
könnte sich aus einer derartigen Fühlungnahme der Behörde 
mit dem Beschwerdeführer für letzteren der Anschein einer 
Sanktionierung ergeben .. 

Weiters ist zu bedenken o daß die Erhebung einer Beschwerde 
bei der Volksanwaltschaft nicht an der pflichtgemäßen Voll= 
ziehung der Gesetze hindern kann g und zwar auch dann nicht o 

wenn dem Beschwerdeführer auf Grund eines gesetzmäßigen 
Vollzugsaktes Nachteile erwachseno 
Schließlich ist auch darauf hinzuweisen v daß mit der Beschwerdeführung 
bei der VOlksanwaltschaft strafbare Handlungen verbunden 
sein könnteno Sollte nach Ansicht der Volksanwaltschaft 
die derzeit bestehende Regelung (§ 15 des BG über die Volksan­
waltschaft) nicht ausreicheng müßte diese Problematik neu 
überdacht werdeno 

Die Zuständigkeit der Volksanwaltschaft umfaßt auch Nlgelegen­
heiten des Dienstverhältnisses der Bediensteten des Bundeso 
Das Bundeskanzleramt hat daher bereits mit Rundschreiben 
vom 60 Dezember 1978 p GZ 601 489/1G-VI/1/78 g darauf hingewieseng 

.. 
784/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 23

www.parlament.gv.at



=> 3 = 

daß keinem Bediensteten Nachteile daraus erwachsen dürfen p 

daß er sich mit einem Anliegen an die Volksanwaltschaft 
wendet 0 Den mir zur Verfügung gestellten Unterlagen kann 
ich entnehmen p daß in den Ressort::.":: mit einer Ausnahme keine 
Fälle bekannt sind g die zu einer Benachteiligung bzwo zu 
Vorhaltungen geführt hätteno Lediglich im Bundesministerium 
für Bauten und Technik wurden anläßlich der Behandlung 
eines Beschwerdefalles einem Bediensteten Vorhaltungen 
in Form von unsachlichen Bemerkungen gemachto Der Bundesminister 
für Bauten und Technik hat hierauf 0 wie aus dem beiliegenden 
Rundschreiben de3 Bundesministeriums für Bauten und Technik 
vom 260 August 1978 zu entnehmen ist p unverzüglich Schritte 
unternommen g um eine solche Vorgangsweise auszuschließeno 
Sollten konkrete EinschUchterungsversuche bzwo Benachteiligungen 
gegenüber Beschwerdeführern bekannt sein v wäre ich für 
eine Mitteilung dankbar p die es ermöglicht v solche Fälle 
umgehend zu prüfeno 

Zu den Fragen selbst möchte ich noch folgendes mitteileno 

Zu den Fragen 1 und 2 : 

Das eingangs erwähnte Rundschreiben GZ 601 489/1D-VI/1/78 
wurde im Bereich des Bundeskanzleramtes sowie auch vom 
Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten p vom Bundes­
ministerium für Handel~ Gewerbe und Industrie und vom Bundes­
ministerium fUr Verkehr ressortweit kundgemachte 
Den Wortlaut der bisher herausgegebenen Erlässe bitte ich p 

den beiliegenden mir zur Verfügung gestellten Rundschreiben 
der Bundesminisrerien fUr Land- und Forstwirtschaft, Finanzen p 

Gesundheit und Umweltschutz, Inneres 0 Landesverteidigung p 

soziale Verwaltung und Unterricht und Kunst zu entnehmen. 
Dazu ist noch zu bemerken p daß das Bundesministerium für 
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Wissenschaft und Forschung einen dem Bundesministerium 
für Unterricht und Kunst gleichlautenden ErlaB verlautbart 
hatD Die Bundesministerien für Land- und Forstwirtschaft 
und für Justiz haben bisher keinen Erlaß herausgegeben 0 

Es wird aber von beiden Ressorts darauf hingewiesen p daß 
keinem Beschwerdeführer wegen der Inanspruchnahme der 
Volksanwaltschaft Schwierigkeiten bereitet oder Nachteile 
zugefügt worden wäreno 

Zu'Frage 3 1 

Wenn sich im Zuge der Diskussionen über den Dritten Bericht 
der Volksanwaltschaft die Notwendigkeit zu weiteren erlaß­
mäßigen Erledigungen ergibt p werden die in Betracht kommenden 
Mitglieder der Bundesregierung unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen in die Wege leiteno 

, ('''' 
v'~G,JL<'~'~ 

/'-~ L, 
I' 
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REPUBi:.IK OSTERREICH A 1014 Wien, Ballhausprotz 2 
Tel. (0222) 6615/0 BUNDESKANZLERAMT 

GZ 601 489/10-VI/l/78 

Volksanwaltschaft; 

Beschwerderecht von 
Bundesbediensteten 

k E 

\j J' ,~ 

An al.le 

Bundesministerien sowie 

an die 

. Sektion I bis IV des Bundeskanzleramtes 

Wie n 

Geffiäß der Verfassungsbestimmung des § 1 des Bundesgesetzes 

vom 24 .. Feber 1977, BGBl .. Nr ... 121. über die Volksanwalt­

schaft kann sich jedermann bei der Volksanwaltschaft wegen 

behaupteter Mißstände in der Verwaltung des Bundes ein­

schließlich dessen Tätigkeit als Träger von Privatrechten 

beschweren, 50fer:n er von diesen Mißständen betroffen ist 

und soweit ihm ein Rechtsmittel nicht oder nicht mehr zur 

Verfügung steht ... nie Volksanwaltschaft is t weiters berechtigt, 

von ihr vermutete, Mißstände in der Verwaltung des Bundes 

einschließlich dessen Tätigkeit als Träger von Privat-
, rechten von Amts wegen zu prüfen. 

'e Diese Zuständigkeit der Volksanwaltsch~ft umfaßt auch Ange-

" , 

legenheiten des Dienstverhältnisses der Bediensteten des 

Bundes. Um jeden wie immer gearteten Zweifel auszuschließen. 
. . , 

darf festgehalten werden, daß keinem Bediensteten Nachteile 

daraus erwachsen dürfen, daß es sich mit einem derartigen 

Anliegen an die Volksanwaltschaft gewandt hat o 

Um Unterrichtung der zuständigen Stellen im do. Bereich dar:f 

gebeten werden o 

--

6. Dezember 1978 
Dar BundeSkanzler: 

KREISKY 
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BUNDESMINISTERIUM FüR FINANZEN 

PRÄSIDIUM 

Zl. 12 080l/7":Pr.l/78 

Volksanwaltschaft; 
Beschwerderecht von Bundesbediensteten. 

An 
" " 

Hlmmelpfortg~ 4 - 8 
Postfach 2. 

A-1015 Wien 

Wien» 1978 12 13" 

die Herren leiter der Sektionen 11 bis VII 
alle H~rren Abteilungsleiter 
den Herrn Leiter der Finanzprokuratur 
die Herren leiter der Staatshauptkasse . 

der Buchhaltung " 
der Ministerialkanzleidirektion sowie 
aller Kanzleistellen 

Der Herr Bundeskanzler hat mit Note vom 6. Dezember 1978, GZ. 601 489/1~-VI/1/78~ 
folger.des bekanntgegeben: 

ItGemäß der Verfassungsbestirranung des § 1 des Bundesgesetzes vom 24. Feber 1977, 
BGB1.Nr. 121, über die Volksanwaltschaft kann sich jedermann bei der Volksan­
waltschaft wegen behaupteter Mißstände in der Verwaltung des Bundes einschließ­
lich dessen Tätigkeit als Träger von Privatrechten beschweren~ sofern er von 
diesen Mißständen betroffen ist und soweit ihm ein Rechtsmittel nicht oder 
nicht mehr zur Verfügung steht. Die Volksanwaltschaft ist weiters berech~igt? 
von ihr vennutete Mißstände in der Venlaltung des Bundes einschließlich dessen 
Tätigkeit als Träger von Privatrechten von Amts wegen zu prüfen. 

Diese Zuständigkeit der Volksanwaltschaft umfaßt auch Angelegenheiten des 
Dienstverhältnisses der Bediensteten des Bundes. Um jeden wie immer gearteten 
Zweifel auszusch1ießen~ darf festgehal!ten werden~ daß keinem Bediensteten Nach­
teile daraus erwachsen dürfe~~ daß er sich mit einem derartigen Anliegen an die 
Volksanwaltschaft gewandt hat. 1I 

Die ./. werden ersucht, die Bediensteten ihres Bereiches von diesem Rundschreiben 
in Kenntnis" zu setzeno 

Für die Richtigkeit 
der AUSfertigung: 

Für den Bundesminister: 
Oro H 0 r a k 
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_BUNDESMJNJSTERJUM FüR FINANZEN' 

GZ 13 1000/1-VI/1/78 ' V\ 1.5,.4 Q _ .1 'i "7-f A.1~15 
Recht der Bundesbediensteten 
auf Beschwerde bei der Volksanwalt­
scha:t:t 

An alle . 
dem Bundesministerium für Finanzen 
nachgeordneten Dienstbehörden 

Himmelpfortgusa "' - 6 
PO$t1'.lcn 2 

.Wlen 

Das Bundeskanzleramt hat mit Rundschreiben vom 6.12Q1978~ 
GZ 601 489/1~-VI/1/78~ Iolgendes mitgeteilt: 

Gemäß der Verfassungsbestimmung des § 1 des Bundesgesetzes 
vom 24-0 Febru~r 1977') BGBl .. Nr.; 121, über die Volksanwal tscha!t 
kann si~h jedermann bei der Volksanwaltschaft wegen behaupte~er 
l1ißstände in der Verwal tung des Bundes einschließlich dessen 
Tätigkeit als Träger von Privatrechten beschweren, sofern'er 

. von diesen Mißständen betroffen ist und soweit ihm ein Rechts­
mittel nicht oder nicht mehr zur Verfügung steht~ Die VoIks­
anwaltscha~t ist weiters berechtigt, von ihr Vermutete Mißstände 
in der Verwaltung des,Bundes einschließlich dessen Tätigkeit als 
Träger von Privatrechten von .Amts wegen zu prüfen", .', 

Diese Zuständigkeit der Volks anwaltschaft umfaßt auch 
Angelegenheiten. des Dienstverhältnisses der Bediensteten des 
Bundes o Um jeden wie immer gearteten Zweifel aus~usc~ießen, darf 

. fest.gehalten werden~ daß keinem Bedienst.eten Nachteile daraus er­
'wachsen dürren, daß er sieb. mit 'einem derartigeni Anliegen an die 

. I' 

Volksanwaltschatt gewandt hat~ !' 
I 

Es wird ersucht~ alle Bediensteten vom Inhalt dieses Rund-
schreibens in KellJl.tnis zu setzen",· 

1978 12 15 
Für den Bundesminister: 

Dr."Griine:r 

784/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 7 von 23

www.parlament.gv.at



Himmelp(ortgasse 4 - 8 
Postfach 2 

,BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN, 

PRÄSIDIUM A-1015 Wien . 
Zl. 120801/1-Pr.1/80 Tel~'on 523511,529561! KI. 

Dutchwahl 

Volksanwaltschaft; 
Behandlung der Beschwerden. 

Wien, 1980 01 28 

An die 

Herren Leiter der Sektionen 11 - VII, 
alle Herren Abteilungsleiter, 
den Herrn Leiter der Finanzprokuratur~ 
die Herren Leiter der Staatshauptkasse~ 

der Buchhaltung, 
der Ministerialkanzleidirektion sowie 
aller Kanzleistellen 

i 

Im Verlauf einer kürzlich stattgefundenen Besprechung mit den Volksanwälten 
haben die Herren Volksanwälte dem Herrn Bundeskanzler gegenüber u.a. zum Aus-

~ .. 
druck gebracht, daß die Bundesministerien die Beschwerden, mit denen sie von 
der Volksanwaltschaft befaßt werden, in einigen Fällen zu langsam und zu. 

I 
schleppend behandelt hätten. i 

Der Herr Bundeskanzler hat daher mit Schreiben vom 21. Jänner 1980 ersucht, 
darauf hinzuwirken, daß solche Ersuchen der Volksanwaltschaft möglichst rasch 
und zügig behandelt werden und daß damit der Vorschrift des § 2 Absatz 1 

Volksanwaltschaftsgesetz, wonach alle Organe des Bundes die Volksanwaltschaft 
bei der Besorgung ihrer Aufgaben zu unterstützen haben, in a~ä~uater Weise 
Rechnung getragen wird. 

Insbesondere wurde darauf hingewiesen, daß bei der Behandlung einer Beschwerde 
der Volksanwaltschaft die Stellungnahme des Ressorts keinesfalls von jenem 
Beamten verfaßt werden soll, der die beanstandete Erledigung: bewirkt hat. 

In diesem Zusammenhang wäre auch neuerlich auf das Rundschreiben des Bundes­
kanzleramtes vom 6. Dezember 1978 9 GZ 601 489/10-VI/l/78 (vglo hOG Präsidial­
kurrende vom 13. Dezember 1978, Z1. 12 0801/7-Prol/78)~zu v~rweisen~in dem 
festgehalten ist, daß einem Bediensteten des Bundes kein Nachteil daraus er-

I . 

wachsen darf, daß er sich mit einer sein Dienstverhältnis be~reffenden Be-
schwerde an die Volksanwaltschaft gewendet hat. 
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Der Herr Bundeskanzler hat in dem erwähnten Schreiben auch darum er­
sucht, zur Sendung der Volksanwaltschaft im ORF nur solche Beamte zu 
entsenden, die über den jeweiligen Fall erschöpfend und umfassend Aus-

. kunft g~ben können. 

Die ./. werden ersucht, die Bediensteten ihres Bereiches von diesem 
Rundschreiben in Kenntnis zu setzen. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

Für den Bundesminister: 
Dr. H 0 r a k 
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'BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN 

PRÄSIDIUM 

Zl. 120801/2-Pr.1/80 
Volksanwaltschaft; 
Behandlung der Beschwerden. 

An , 

Himmelpfortg3.sse 4·8 
Postfach 2 

A-l015 Wien 
Telefon 5235 11. 529567 I Kl. 
Durchwahl 

Wien~ 1980 02 05 

alle dem Bundesministerium für Finanzen 
nachgeordneten Dienststellen 

Im Verlauf einer kUrzlieh stattgefundene~ Besprechung mit d~n Volks­
am'läl ten haben die Herren Vol ksanwäl te dem Herrn Bundeskanzl er gegenüber 
unter anderem zum Ausdruck gebracht, daß die Bundesministerien die Beschwerden, 
mit ,denen sie von der Volksanwaltschaft befaßt werden, in einigen Fällen 
zu langsam und zu schleppend behandelt hätten. 

Der Herr Bundeskanzler hat daher mit Schreiben vom 21. Jänner 1980 
ersucht, darauf hi nzuwi rken, daß sol ehe Ersuchen der Vol ksan~."a 1 tschaft mög­
lichst rasch und zügig behandelt werden und daß damit der Vorschrift des 
§ 2 Absatz 1 Volksanwaltschaftsgesetz, wonach alle Organe des Bundes die 
Volksanwaltschaft bei der Besorgung ihrer Aufgaben zu unterstUtzen haben, 
in adäquater Weise Rechnung getragen wird. 

Insbesondere wurde darauf hingewiesen. daß bei der Behandlung einer 
Besch\'/erde der Volksam'/altschaft die Stellungnahme des Ressorts keinesfalls 
von jenem Beamten verfaßt v/erden soll, der die beanstandete Erledigung be­
\'Iirkt hat. 

In diesem Zusammenhang lt1äre auch neue~l ich auf das Rundschreiben des 
Bundeskanzleramtes vom 6. Dezember 1978~ GZ. 601 489/10-VI/1/78 (vgl. Erlaß 
des Bundesministeriums für Finanzen vom 15. Dezember 1978, GZ. 13 IDOD/1-VI/1/78), 
zu ven'/eisen, in dem festgehalten ist~ daß einern Bediensteten des Bundes 
kein Nachteil daraus erwachsen darf, daß er sich mit einer sein Dienstver­
hältnis betreffenden Beschwerde an die Volksanwaltschaft gewendet hat. 

Die ./. werden ersucht, die Bediensteten ihres Bereiches von diesem 
Rundschreiben in Kenntnis zu setzen. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

Für den Bundesminister: 
Dr. H 0 r a k 
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3UNDESMINISTERJUM FÜR FINANZEN 

PRÄSIDIUM 

Himmelpfortgasse 4·8 
Postfach 2 

A·1015 Wien 

Zl. 12 Oa01/6-Pr.l/80 Telefon 5235 11. 52 95 67 I KI. 
Durchwahl 

Volksanwaltschaft; Wien~ 1980 10 20 
Behandl ung der Besch\"erden~ 

An 
die Leiter der Sektionen Ir - VII, 
alle Abteilungsleiter, 
die leiter der Buchhaltung, 

. der Ministerialkanzleidirektion 
sowie an die Leiter 

aller dem Bundesministerium für Finanzen 
nachgeordneten Dienststellen 

Im Dritten Bericht der Volksanwaltschaft, Allgemeiner Teil, wird unter anderem 
unter Punkt· 2.7. folgendes ausgeführt: 

"r·lit der Schaffung der Einrichtung der Volksanwaltschaft beabsichtigte der' 
Gesetzgeber unter anderem eine Erweiterung des Rechtsschutzes für den ein~elnen. 
Immer wieder bringen Beschwerdeführer vor, daß die Inanspruchnahme der Volks­
anwaltschaft zusätzliche Schwierigkeiten oder sogar Na~hteile mit sich bringt. 
Zu erwähnen sind insbesondere jene Bereiche, in. denen der. Beschwerdeführer in 
einem Abhängigkeitsverhältnis zu jener Behörde steht, der der behauptete Miß­
stand angelastet ~ird. Die Volksanwaltschafthält es weiters fUr unzulässig, 
daß Beschwerdeführer von den geprüften Behörden vorgeladen und verhört werden, 
da sie darin den Versuch einer Einschüchterung erblicken mUssen." 

In diesem Zusammenhang wird neuerlich darauf hingewiesen, daß bei der Be­
handlu~g einer Beschwerde der Volksanwaltschaft die Stellungnahme nach Möglich­
keit nicht von jenem Beamten verfaßt werden soll, der die beanstandete Erledi­
gung e~/irkt hat. 

Weiters wird abermals auf das Rundschreiben des Bundeskanzleramtes vom 6.Dezember 
1973, GZ 601 489/10-VI/1/78, venIiesen, in dem festgehaltel1 ist, daß einem Be­
diensteten des Bundes kein Nachteil daraus erwachsen darf» daß er sich mit einer 
sein Dienstverhältnis betreffenden Beschwerde an die Volksanwaltschaft gewendet 
hat. 

./ ,; 
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Die .1. werden ersucht, die Bediensteten ihres Bereiches von diesem 
Rundschreiben in Kenntnis zusetzen. 

Für· die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

I 

Für den Bundesminister: 
Dr. H 0 r a k 

..... " .. 
. . 
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-REPUBLIK öSTERREICH_ 
BUNDESMINISTERIUM 

FüR SOZIALE VERWALTUNG 

Z1. 10.045/16-2/1980 

Vermeidung von Nachteilen für 
den Staatsbürger im Falle einer 
Beschwerdeführung 

iJ .. m 

1010 Wien, detl! __ ._J.2.~_.N.o.Y.'.em.b.er... .. ___ 19 80 
Stub.ntin, 1 
Te!.phora 7S 00 

Auskünfte: t-lalla 
Klappe: 6481 m-l 

alle Dienstbehörden und Dienststellen im Be­
reich des Bundesministeri~ms für soziale Ver­

waltung 

Auf Grund einer Anregung der Volksanwaltschaft wird ausdrück­

lich darauf hingewiesen, daß keiner Partei im Verwaltungs­

oder Dienstrechtsverfahren ein wie immer gearteter Nachteil 
.J. • 

daraus erwachsen darf, daß sie ein Rechtsmittel ergreift (z.B. 

Berufung oder Beschwerde an den Verwaltungsgericht~hof) oder 

eine Beschwerde vorbringt (z.B. beim Bundespräsidenten, bei 

der Volksanwaltschaft). Dies gilt sinngemäß auch außerhalb 
von Verfahren zugunsten aller Personen; die auf sonstige· 

Weise Kontakt mit Stellen des Ressortbereiches ha~en. 

Vor alle~ sind .Vorladungen und Einverr.ahmen» die zur Sachver-. 
haltsklärung nicht unbedingt erforderlich sind und in denen 

die Betroffenen den Versuch einer Einschüchterung erblicken 
könnten~ zu unterlassen. 

Für den Bundesminister: 

Sticht 

..... 
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J 

(1- aJtl~) BUNDESrfLINISTERIUM . 
FÜR LANDESVERTEIDIGUNG . 

--- Zl 0 2Q.550/9-~ 0 7/79 

Beschwerdewesen - Allgemeines , 

Gemäß der Verf'F.lssungsbestimmung des § 1 des·Bundesgeaetzes 
vom 240 Feber 1977 fJ BGBloNro 12.1 S) tiber die Volksanwalt­
schaft kann sich jedermann bei der Volksanweltschaft 
weeen behaupteter Mißstände in der Verwaltung des Bundes 
einschließlich dessen Tätigkeit als Träger von Privat-

. rechten beschweren, sofern er von diesen 1:ißständen 
betroffen ist und soweit ihm ein Rechtsmittel nicht oder 
nicht mehr zur Verfügu..~g steht 0 Die Volksanwal tschaft 
ist weiters berechtigt, von ihr vermutete Hißstände in 
der Venvaltung des Bundes einschließlich dessen Tätigkeit 
els Träger von Privatrechten -von Amts wegen zu prüfeno 

Diese Zuständigkeit der Volks&!waltschaft umfaßt puch 
Angelegenheiten des Dienstverhältnisses der Bediensteten. 
des Bundeso Um jeden wie immer gearteten Zweifel auszu­
schließen p darf festgehalten werden g daß keinem Bediensteten 

. nachteile daraus· erw8chsen dürfea l1 daß er sich mit einem 
derartigen Anliegen an dieVdksanwaltschaft gewendt"hato 

Ergänzend ist da!'Buf hinzuweis€Hl::-. t}P'ß auch aus dem Ein­
bringen f>.nderer· Beschwerc1en (z.B 0 ord.entliche Beschwerde 1 

~ußerordentliche' Beschwerde) weder einem Bediensteten noch 
einem sonstigen'Beschwerdeberechtigten Nachteile erwachsen 
dU~·fen .. 

Vei-teiler:: 

19 .. Jänner 1979 
Für den Bundesminiater~ 

ieV. Dr" WEIHS 

III A (ausgenommen der 
.Dienststellen der S III/AK). 

I (Gruppen 1 und 5) 
LVAk 
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REPUBLIK OSTERREICH 
[lUNDESMINfSTERIUM 

fOR lANDE.SVERTEfDIGUNG 

21. 20~550/9-301/79 

.' 

\ 

Gemäß der Verfassunesbestirnmune des § 1 des Bundes­

Gesetzes vorn 2l~ .. Feber 1977, BCBl o~!r '" 121 9 über die 

Volksan1t/al tschaft Itann sich jedermann bei der Volks­

an\.,~l tschaft weben behaupteter Nißstrnde in der Ver­

'If:altung des Bundes einschließlich dessen Tätigkeit 

als Träp;er von Privatrechten besch",/eren& sofern er . . . 
von diesen Hißstllnden betroften 1st und soweit ihr.! 

e~n Rechtsmittel nicht oder nicht mehr zur Verfügung· 

. ~tehto Die Volksan\'1altscnaft i::;t 1:.,ci ters berec!1tigtp 

von ··ihr verr.lut~te Hißst::;nde in der Ver\ ... al tung des 

Bundes einschließlich dessen Tüti~:kei t als Träger 

.von Privatrechten von Amts \'Ie~en zu prUfen. 

Diese Zuständigkeit der Volksan",altschaft ul~faßt auch 

Angelegenhei~en des Dienstverh~ltnis~es der Bediensteten 

des Bu!!des o tim jeden wie immer gearteten Z,·reifel aus-· 
zuschließen!) d?-rf festgehalten .. ):/erclen, daß keinem Be .... 

diensteten Nachteile daraus er\:J~chsen di!rfen, daß er 

sich mit einem derartieen Anliegen an die Volksanwalt-
s chaf't gewandt· ha t.· 

", 

Ergänzend 1st darauf hinzuweisen, daß auch aus .dem ~~ -" .. 

Einbrin!;en anderer Be.sch"r-·~rdan .( z .. B" ordentlich~ ge-

sch''1erde 9 außerordentliche 3esch\t,erde) weder einem 

. Bediensteten noch einem sonstigen Besc·.i\·,~rdeberecht1gten 

NachteilE! er'V/C!chsen dUrfen 0 

... 05 02 79 
FUr den Arl-:1~eko:;ti!'\andanten ~ 

Der Chef des Stabes: 

BERNADINE..~ 9 Gl-t eh .. 

Verteiler~ umseitig 

". 
. " 

.. ." . 

'. . ..... . .. 

'. 
~. 
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~r 
.. REPUBLIK ÖSTERREICH 
UNOESMINls:rERJUM FOR INNERES 

G~NERALDIREKTION 
FOR DIE ÖFFENTLICHE StCHERHBT 

1014- WiJ;Jn. Postfttch 100 

Zahl: 20 448!L1.-II!2L80 
BeJ 8&antwortuno bitte angeben 

Tel. (0222) 6626/469 
Sachbearbeiter: Rat Dr.. Kainz 

Volksanw~ltschaft - Beschwerden; 
Befragung der Beschwerde~ührero 

An alle 

, 

Sicherheitsdirektionen 
Bundespolizeidirektionen 

4"7.~ . 
I \ 

Bei der Volksanwaltschaft wurde in letzter Zeit auch darüber 
Besch\"verde erhoben,. daß Beschwerdef"ührer im Zuge der der Aus­
kunftserteilung gern .. §'2 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 24.2. 
1977, BGBl. Nr. 121 über die Volksanvßltschaft vorangehenden 
Erhebungen durch die Sicherheitsbehörden befragt wurden. Die 
Volksanwal tschaft befürchtet dadurch' eine dem Überprüfungsver- . 
:fahren nach § 1 Abs. 1. des zitierten Gesetzes hinderliche Beein­
flussung des Beschwerdef"tihrers. 

Um die MögliclLkeit einer Einflußnahme auf derartige Überprü­
fungsverfabren wei tgehendst auszuschließen, wird· folgendes verfügt,: 

Die Befragung von Beschwerdeführern ist im Rahmen der der 
Auskunftserteil~~g gern. § 2 Abs. 1 des zitierten Gesetzes voran­
gehenden Ermittlungen zu unterlassen. 

Ergibt sich im, Zusammenhang mit diesen Ermittlungen der Ver-
.dacht einer gerichtlich strafbaren Handlung gegen-in Beschwerde 
gezogene Beamte oder gegen Beschwerdeführer,. so sind Nachfor­
schungen gern. § 24 StPO wohl vorzunehmen~ jedoch die Beschwer­
def"Uhrer nicht zu befrageno Die Vernehmung der BeschwerderUhrer 
als Zeugen oder Beschuldigte vdrd in der Regel_.nicht als Maßnahme 
anzusehen sein, die gern. § 24 stpo wegen Gefahr im Verzug keinen 
Aufschub gestattet. 
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Wird das Erhebungsergebnis der Staatsanwaltschaft weiter­
geleitet, so ist diese darauf hinzuweisen 1 daß wegen des be~ 
der Volksanwaltschaft anhängigen Überprüfungsverfahrens v on_ 
der Einvernahme des Beschwerdeführers Abstand genommen wurde. 

Vernehmungen der-Beschwerde~ührer als Zeugen oder Beschul~ 
digi;e, die die Staatsanwaltschaft gemäß § 88 Abs. 3 StPO oder 
die Diszi:plinarkommission beim BundesIliinist-erium. flir Inneres 

gem. § 123 Abs. 1 Beamten-Dienstrechtsgesetz anordn~t, sind 
ungea~htet des bei der Volksanwaltschaft anhängigen Überprü­
fungsverfahrens vorzunehmeno 

7& Oktober 1980 
Für den Bundesminister: 

]ür-die Richtigkeit 
der ",Ausfertigung: 

, .... 

Dr. Zwettler 

. " 

" . 

. ' ... 

... 
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.. ' 

REPUBLIK OSTERREJCH' 
8UNOESMINISTERiUM FüR IN~ERES 

GENEKALDIRE~~T10N 

FOR 01::: ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 

1014 Wien, Postfach lOG 

Zahl: 2 853/15 - I I /4/8 0 

Bei Beantwortung bi~te angeben 

VOlksanwaltschaft; Befragung 
der Beschwerdeführer im Zuge 
des Uberprüfungsverfahrens 

An 
all.e Landesgendarmeriekommand'en, 

das Kommando der Gendarmeriezentralschule und 
das Gendarmerieeinsatzkoffiflando 

Bei der Volksanwaltschaft wurde 1n letzter Zeit Beschwerde , 
erhoben, daß BeschwerdefUhrer im Zug der der Auskunftsertei-
lung gemäß § 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom ,24.2.1977, 8GBl. 
Nr. 121, über die Volksanwaltschaft, vorangehenden Erhebungen 
durch die Sicherheitsbehörden bzw .. Sicherheitsdiertststellen 
befragt.wurden~ Die Volksanwaltschaft befürchtet dadurch eine 
dem Uberprüfungsverfahren nach § 1· Abs. 1 des zitierten'Ge­
setzes hinderliche Beeinflussung des Besch,.;erdeführers 0 

Um die Möglichkeit einer Einflußnahme auf derartige Uberprü­
fungsverfahren weitgehendst auszuschließen, wird folgendes 
verfügt: 

Die Befragung von Beschwerdeführern ist im Rahmen der de~ Aus­
kunftserteilung gemäß § 2 Abs. 1 des zitierten Gesetzes voran-' 
gehenden Ermittlungen zu unterlassen. 

Ergibt sich im Zusammenhang mit den Ermittlungen der Verdacht 
einer gerichtlich strafbaren Handlung gegen in Beschwerde ge­
zogene Beamte oder gegen Beschwerdeführer, so sind Nachforschun­
gen gemäß § 24 StPO wohl zu unternehmen, jedoch die Besch~erde­
führer nicht zu befrageno Die Vernehmung der Bcsch\ .... erdeführer 
als Auskunftspersonen oder Verdächtigte ,,,,ird in der Regel nicht 
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als Maßnahme anz4sehen sein, die gereäß § 24 StPO wegen Ge­
fahr im Verzug keinen Aufschub gestattet. 

Wird das Erhebungsergebnis der Staatsanwaltschaft weiteige~ 
leitet, so ist diese darauf hinzuweisen, daß wegen des bei 
der Volksanwaltschaft anhängig~n überprüfungsverfahrens von 
der Vernehmung des Besch\verdeführers Abstand genommen wurde. 

Vernehmungen der Beschwerdeführer tiber Auftrag der Staatsan­
waltschaft bzw. tiber Anordnung der Disziplinarkommi~sion 
beim Bundesministeriurn für Inneres sind ungeachtet des bei 

der Volksamval tschaft anhängigen überprüfungsverfahrens . vor-
zunehmen. 

22. Oktober 1980 

Für den Bundesminister: 
Dro PIEGLER 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

U~{)kt 

. . 
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B UND F. S t'1l N I 5 TE: R I U ~'I 
FUR BAUfEN UND TECHNIK 

1011 

ZI. .I: ~/'/H 

VüJ.k!]ünw~.ltsctwrt ; 
Be ~;chwerd cn von' Bunuesbeu. it:Il!1I.p I-(;n 
in Anr;c] c~~ellhe.i.terJ des Dicnst;VtH'­
hfiltIll !~r;es_ 

W j e Cl , um 2b _ Au(~u ~~ t 19 'lB 

RS Nr.. 24 
Ver'teiler III 

Rund s c h r eibe n 

Dns Bundesgesetz vom 240 Feber.1977, BGBl .. Nr .. 121 t über die Volks­

an\"1 al tschaft enthält im § 1 folgende Regelung: 

".Jedermann kann sich bei der Volksanwaltschaft wegen be­

haupteter Mißstände in der Verwaltung des Bundes einschließ­

lich dessen 'rätigkei tals 'rräger von Privatrechten beschweren, 

soferne, er von diesen Mißstrulden betrof{en ist, und ~oweit 

ihm ein Rechtsmittel nicht oder nicht mehr zur Verfügung 

steht .. Jede solche Beschwerde ist von der Volksallwaltschaft 

zu prllfen. Dem BeschwerdefühI'er sind das Ergebnis der Prüfung 

sO\'/ie· die allenfalls getroffenen Veraulassungen mitzuteilen .. Il 

Dieses Hecht steht selbstverständlich auch Bediensteten des Bundes, 

Beamten sowie. Vertragsbedienstetfm\) für BesGhwerden im Rahmen ihres 

Dienstverhältnisses zu. 

Anläßlich der Behandlung eines derartigen Beschwerdefalles wurden 

einem Red iensteten im ho. HCf~30rt Vorhal tungen in Form von unsach­
lichen, i.ns PeI'sönliche gehende BI-:!merkungell gemachto Der Herr Bun­

dcsmini::;ter hat daher den Auftraf~: gegeben, mit Nachdruck darauf 

hinzuweisen, daß'keinem Bediensteten ein Nachteil daraus entstehen 

darf oder Vorhaltungen gemacht werd~n dürfen .. wenn er seine Anliegen 

vor die Volksanwaltschaft bringt. 

Dieses Rundschre.iben ist a.11 en rui t I'er-so'lßlar-:", 1.egenheiten befaßten 

Bediensteten nachwei.sli~h 7.tH" He:lIll..ni:; zu 'n'ingeno Da im Dienstver­

hältnis resultierende Beschwf:rd(:f. allch die Befassun(~ defl unmittel­

baren Vorgesetzten et'ford.(H-l i (:h 1:l:lL:hen können, sind auch alle lei­

tend$?n Bndicnst3ter.., denen r! ;f' ;.·i:~ ,ol;ng zugetci 1 ten Personals obliegt, 

uiet'libcl.' zu infcrmie:cen. 

}t'ür die Richtigkeit 
der Ausfertr-g: 

~-) I 1t-1.'

7
t.7 -

(; 

Fiiol' ci('n Blind th1minister: 

i .. V. I)ro~ OTrrAHAL 
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21 o November ~O REPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM ' 1010 Wien, den ........... _-.... _._ .............. __ ._ ... _ ........ _.19 

FüR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ 

~l. IV-50.o04/75-2/nO 

Vermeidun~ von Nachteilen fUr 
(len Stüatsbiirf"cr im Fnlle einer 
:~ c' '-J ch \'lOrdc riill run!!. 

Stuben,ins 1 
T .1.pl .. ,,, 7S ()() 

Die n s t z e t tel 

An die 

1.. SeId ion 11 

20 Sektion 111 

30 Leiter der Abteilungen 1 - 7 
dor Se!dion r.r 

im 11 Cl U s c 

Auf Grund einer Anre~un~ d~r Volksnnwaltschnft 

,,,ir(~ nus(~riic1<lich dnrauf hin,<'!"c'c,.;iesen, daß keiner Partei im 

Ver,\'nl tun,r"s- o~er Dienstrechts'\-erfnhren ein ,,,ie immer r-e­

nrtetcr ;\[Clchteil c'<1rnus f.!rl~nchsen c'nrf, dar, sie ein ncchts­

mittpl cr!'rr-ift (z .. ß .. Dcrufun,rr tH.lpr HcsdnoJerde an den Vcr­

waltun~s~crichtshof) oder eine Besch~er~e vorbrin~t (zoB. 

bei~ BuneesprKsi~entcn, bei ~er Volksanwaltschnft). 

Vor allem Rind Vorl(!elun·,~en une Einvernahmen~ eie 

zur Snchverh<:lltsk15run,f:' nicl)t unbedin .... t erforderlich sine! 

und in denen eie Betroffenen elen Versuch einer EinschHchterung 

erblicken kijnntcn D zu unterlnssen. 

Fiir dip. HichtiZl.:cit 
der Ausferti.~ng: 

Der Soktionsleiter: 

H a V' 1 ase k 
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BUNDESML.'lISTERIUM 
.... FÜR UNTERRICHT UND KUNST 

Zl. 10.695/3 - 1/1978 

Vollcsanwaltschafti 
Beschwerderecht von 
Bundesbediensteten. 

RUNqSCHREIBEN Nr. 43a/19~8. 

im ij aus e 

und an alle Dienststellen 

Nachstehend wird der Inhalt der Note 

des Bundeskanzleramtes vom 6. Dezember 1978, GZ 601 489/10-

VI/1/78, bekanntgegeben: 

"Gemäß der Verfassungsbestimmung des § 1 

des Bundesgesetzes vom 24. Februar 1977, BGBI.Nr. 121, fiber 

die Volksanwalt.schaft kann sich jedermann bei der Volksan-

.waltschaft wegen behaupteter Mißstände in der Verwaltung des 

Bundes einschließlich dessen Tätigkeit als Träger von Privat­

rechten beschweren, sofern er von diesen Mißständen betroffen 

ist und soweit ihm ein Rechtsmittel nicht oder nicht mehr zur 

Verfügung steht. Die Volksam'11altschaft ist weiters berech­

tigt, von ihr vermutete MiBstände in der Verwaltung des 

Bundes einschließlich dessen .Tätigkeit als Träger von Privat-" 

rechten von Amts wegen zu prüfen~ 

Diese Zuständigkeit der Volksanwaltschaft 

umfaßt auch Angelegenheiten des Dienstverhältnisses der· 

Bediensteten des Bundes .. Um jeden wie immer 9'earteten Zweifel 

auszuschließen" darf festgehalten werden; daß keinem Be­

diensteten Nachteile daraus erwachsen dürfen" daß er sich 

mit einem derartigen k~liegen an die VOlksanwaltschaft ~e­

wandt hat .... 

Wien q am 19. Dezember 1978 

Für den Bundesminister: 

Dro HIESSMANSEDER 
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